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Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 19.09.2019 öffentlich 

 
 
Erhebung der Kreisumlage 2019 im Landkreis Aichach-Friedberg; Rückmeldung 2019 und 
Festlegung der künftigen städtischen Verfahrensregeln zum Erlass des Umlagebescheides 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Zur Anfrage des Landkreises Aichach-Friedberg zur Sicherung der finanziellen Mindestausstat-
tung der Gemeinden im Haushaltsjahr 2019 wird folgende städtische Rückantwort gegeben: 
 
o Eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung besteht nicht. 
o Die Gemeinde möchte vor Erlass der Kreisumlagebescheide angehört werden. 
 
Solange die gesetzlich vorgeschriebene Sollzuführung gem. § 22 Abs. 1 Sätze 2 und 3 
KommHV-Kameralistik planmäßig im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt werden kann, wird 
die Verwaltung ermächtigt, auch künftig die Anfrage des Landkreises Aichach-Friedberg vor 
Erlass der jährlichen Kreisumlagebescheide entsprechend zu beantworten. 
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Sachverhalt: 
 
1. Ausgangslage 

 
Die Stadt Forchheim wendete sich gegen die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2014 
mit Klage vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth, das mit Urteil vom 10. Oktober 2017 den er-
gangenen Kreisumlagenbescheid für rechtswidrig erklärte. Das Berufungsverfahren vor dem 
Bayer. Verwaltungsgerichtshof in München wurde zwischenzeitlich mittels eines Vergleichs 
der Prozessparteien am 14. Dezember 2018 abgeschlossen. 
 
Dadurch wurden spannende inhaltliche Fragen leider nicht abschließend durch das Gericht 
geklärt. Jedenfalls besteht eine jährliche Verpflichtung der Landkreise, vor der Festlegung der 
Höhe des Kreisumlagesatzes auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu 
ermitteln. Konkrete Vorgaben des Freistaates Bayern bestehen derzeit nicht. Die Kommuna-
len Spitzenverbände konnten sich bisher auf kein gemeinsames Konzept einigen. 
 
Deshalb hat der Landkreis Aichach-Friedberg das gleiche Procedere wie im Vorjahr 2018 an-
gewandt und hört die kreisangehörigen Gemeinden an, ob eine strukturelle Unterfinanzierung 
im kommunalen Haushalt besteht und dies bei der Festsetzung der Kreisumlage zu berück-
sichtigen ist. 
 
 

2. Weiteres Procedere 
 
Aus der Sicht des Finanzreferates sind die vom Gericht geforderten Mindestanforderungen 
an die „freien“ Finanzspannen im Falle der Stadt Friedberg in den letzten Jahren stets er-
reicht bzw. übertroffen: 
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Damit stünden wohl keine rechtlich relevanten Hinderungsgründe im Friedberger Fall dem Er-
lass des Kreisumlagenbescheids in den kommenden Jahren entgegen. Die Kennzahlen im 
engeren Sinne, die auch der Rechtsaufsichtbehörde zur Beurteilung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit dienen, bestätigen im Lichte der KommHV eine ausreichende finanzielle Aus-
stattung der Stadt Friedberg.  
 
Aus Vereinfachungsgründen schlägt die Verwaltung vor, die künftigen Rückantworten bei 
gleichbleibenden finanziellen Verhältnissen zu delegieren. Sobald die Anforderungen des § 
22 Abs. 1 Sätze 2 und 3 KommHV-Kameralistik nicht mehr erfüllt werden können, wird der 
Vorgang dem zuständigen Gremium vorgelegt. 
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